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AXA - Krankenversicherung für kürzere Auslandsreisen 

Die GKV bezahlt Arztkosten im Ausland nur bei bestehendem Sozialversicherungsabkommen (i.d.R. in 
Europa), und auch dann nur zum Teil. Nicht versichert ist z.B. ein Rettungsflug nach Deutschland. 

 
ARD und ARE von AXA bieten weltweiten Versicherungsschutz.  

Die Leistungen beider Tarife sind identisch. Ein Unterschied ergibt sich nur aus der Versicherungsdauer. 

ARD: Schutz für alle Reisen bis zu einer Dauer von 42 Tagen innerhalb eines Versicherungsjahres 
ARE: Schutz für eine einmalige Reise mit einer Dauer von maximal 365 Tagen 
 
Ambulante Behandlung 
100% ärztliche Behandlung inklusive Arztwegegebühren und Taxikosten zum nächsten Arzt, wenn 
am Aufenthaltsort kein Arzt praktiziert 
100% für Arznei-, Heil- und Verbandsmittel 
100% für Röntgen- sowie Strahlenbehandlung/Diagnostik 
 
Krankenhausbehandlung 
100% für Krankenhausbehandlung und Transportkosten zum nächstgelegenen Krankenhaus 
30 EUR pro Tag eines Krankenhausaufenthaltes, wenn bei stationärer Behandlung keine Kosten 
geltend gemacht werden 
 
Zahnärztliche Behandlung 
100% für schmerzstillende Zahnbehandlung und Zahnfüllungen in einfacher Ausführung, nicht aber 
Zahnersatz und Zahnkronen 
 
Rücktransport aus dem Ausland, Überführung 
100% Rücktransport/Überführung aus Europa bis 5.000 EUR, aus dem übrigen Ausland 10.000 EUR 
Ist der Einsatz eines Sanitätsflugzeuges erforderlich, entfällt die Leistungsbegrenzung. Es ist das 
jeweils kostengünstigste Transportmittel zu wählen, soweit dies aus medizinischen Gründen möglich 
ist. 

Hinweise: 
 
Tarifkombinationen bei Reisen von mehr als 42 Tagen: 

Der Tarif ARE kann auch ergänzend abgeschlossen werden. Ab dem 43.Tag des Auslandaufenthaltes 
ist dann sofort die höhere ARE-Prämie von 1,20 EUR zu zahlen. 

Versicherungsfähigkeit: 
Personen, die Ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben oder hier eine ständige Berufsausübung 
nachgehen. 

Versicherungsschutz für bestehende Erkrankungen: 

Sollten Behandlungen unvorhersehbar notwendig werden, erstatten wir die Kosten auch dann, sofern 
es sich um Behandlungen bestehender Erkrankungen oder Unfallfolgen handelt. 

Beitragszahlung: 
Aus Kosten und Verwaltungsgründen ist nur der Weg des Lastschrifteinzugsverfahren möglich. 


